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Abschaffung der Lohnsteuerkarte und Einführung von Elektronischen Lohn-
steuerabzugsmerkmalen (ELStAM) 

Zusammenfassung 

Bis Januar 2012 wird die bisherige Lohnsteuerkarte durch ein neues, papierloses 
Verfahren mit Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELSTAM) ersetzt. Wir bitten um 
Kenntnisnahme. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

bis Januar 2012 soll die bisherige Lohnsteuerkarte und das damit verbundene 
Verfahren vollständig durch ein neues, papierloses Verfahren mit elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) ersetzt werden. Bereits in diesem Jahr 
entfällt die Zusendung einer neuen Lohnsteuerkarte für den Veranlagungszeit-
raum 2011 an die Einkommensteuerpflichtigen. Stattdessen behält die Lohnsteu-
erkarte 2010 für das Übergangsjahr 2011 ihre Gültigkeit. Der Arbeitgeber hat da-
her die Lohnsteuerkarte 2010 aufzubewahren und die dort enthaltenen Eintragun-
gen unabhängig vom Gültigkeitsbeginn einmalig auch für den Lohnsteuerabzug 
im Jahr 2011 zugrunde zu legen. 
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Nach dieser Übergangsphase stehen für die Arbeitgeber die ELStAM seiner Ar-
beitnehmer (u.a. Steuerklasse, Kinderfreibeträge, andere Freibeträge) in der so-
genannten Elster-Datenbank der Finanzverwaltung zum elektronischen Abruf be-
reit; der genaue Starttermin für den Abruf in 2012 wird vom Bundesfinanzministe-
rium (BMF) noch bekannt gegeben. Der Zugriff der Arbeitgeber bzw. ihrer 
Dienstleister im Rahmen der Entgeltabrechung erfolgt dann über das ElsterOnli-
ne-Portal unter http://www.elsteronline.de. Eine Registrierung für dieses Portal 
besteht in der Regel bereits heute (entweder für den Arbeitgeber selbst oder für 
den beauftragten Dienstleister), da für die Übermittlung der Lohnsteuerbescheini-
gungen dieses elektronische Verfahren schon gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Vom BMF haben wir aktuell das beigefügte zweiseitige Informationsblatt für die 
Arbeitgeber erhalten. Hierin sind die wichtigsten Aspekte für die Übergangsphase 
sowie für den Start des elektronischen Verfahrens zusammengefasst. 

In der Übergangsphase ist mit vermehrten Fragen der Arbeitnehmer zum neuen 
Verfahren - auch beim Arbeitgeber - zu rechnen, da diese die gewohnte Zusen-
dung ihrer bisherigen Lohnsteuerkarte erwarten. Wir empfehlen deshalb ab Ende 
September 2010 eine proaktive Information durch den Arbeitgeber (beispielswei-
se Schwarzes Brett, Anlage zur September/Oktober-Verdienstbescheinigung, E-
Mail), damit sich bei konkreten Fragen die Arbeitnehmer an das für sie zuständige 
Finanzamt wenden bzw. direkt Informationen über das ElsterOnline-Portal bezie-
hen können. Die Finanzverwaltung hat ein zweiseitiges Informationsschreiben für 
die Arbeitnehmer erstellt. Auf Wunsch der Arbeitgeber stehen sowohl ein offiziel-
les Schreiben mit BMF-Logo (Anlage) als auch eine frei nutzbare Datei für die Ar-
beitnehmerinformation zur Verfügung. 

Weitergehende Informationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden voraus-
sichtlich gegen Ende September 2010 (in der 38. Kalenderwoche) auf dem Els-
terOnline-Portal bereit stehen. Zudem wird die Finanzverwaltung in den nächsten 
Tagen ein umfangreiches BMF-Schreiben zum ELStAM-Verfahren veröffentli-
chen. 

Wir werden Sie über den Fortgang der Entwicklung zeitnah unterrichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Matthias Lefarth     gez. RA'in Luisa Luft 

Leiter der Abt. Steuer- und             Referentin  
Finanzpolitik 
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